
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

Öffentliche Bekanntmachungen 

der Stadt Wuppertal 


Zusammenstellung der Bekanntmachungen und Mitteilungen der Stadt 
Wuppertal, die vom 13.03.2006 an im Eingangsbereich des Rathauses 
Barmen (Wegnerstraße 7) aushängen/ausgehangen haben. 

Inhaltsverzeichnis Seite 
Bauleitplanung/Grundstücksverfügungen: 
• Bebauungsplan 622 B / 4.Änd. – Friedrich-Engels-Allee / Ost – 
• Bebauungsplan Industrie968 – Industriestraße – 
• Planfeststellung nach § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) für die 

Verlängerung der S 28 Kaarst – Mettmann (Regiobahn) von Mettmann 
Stadtwald nach Wuppertal-Vohwinkel (km 15,7+66 bis km 21,4+36 
der Strecke2423) 
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Sonstige Bekanntmachungen: 
• Aufforderung der Wehrpflichtigen des Geburtsjahrganges 1988 
• Kraftloserklärung vom Sparkassenbuch) 
• Bekanntmachung über die Offenlegung der Ergebnisse der Bodenschät

zung 

6 
7 
8 

zusammen_13_03_06.rtf 



 

 

 

 

Bekanntmachung von Bauleitplänen 

Inkrafttreten von Bauleitplänen 

Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 20.02.2006 den nachstehend 
genannten Bauleitplan als Satzung gem. §10 BauGB beschlossen. 

Bebauungsplan 622 B / 4. Änd. – Friedrich-Engels-Allee / Ost – 
Geltungsbereich: Der Geltungsbereich umfaßt das Gebiet zwischen der Völklinger Straße, 
Hünefeldstraße, Am Brögel, Loher Straße, Oskar Straße und der Bundesbahn. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan in Kraft.
 
Der genannte Bauleitplan wird mit Begründung im Kundenzentrum Plankammer / 

Katasterauskunft, Zimmer 156, Rathauserweiterung, Wuppertal-Barmen, Große Flurstraße 10, 

während der Dienststunden, und zwar montags bis freitags von 8:00 bis 12:00 Uhr und 

donnerstags von 14:00 bis 16:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) zu jedermanns 

Einsichtnahme bereitgehalten. Über den Inhalt des Bauleitplanes und der Begründung wird auf 

Verlangen Auskunft gegeben. 


Hinweise 
1. 	 Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des Baugesetzbuchs 

(BauGB) über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche 
für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch die o. g. Bauleitpläne und über das 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

2. 	 Eine Verletzung der in § 214 (1) Nr. 1 und 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften sowie Mängel der Abwägung sind gemäß § 215 BauGB unbeachtlich, 
wenn sie nicht in Fällen des § 215 Abs. 1 Nr. 1 BauGB innerhalb eines Jahres, in 
Fällen des § 215 Abs. 1 Nr. 2 BauGB innerhalb von sieben Jahren seit der 
Bekanntmachung der o. g. Bauleitpläne schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal 
geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel 
begründen soll, ist darzulegen. 

3. 	 Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen der o.g. 
Bauleitpläne kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b) 	 der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) 	 der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluß vorher beanstandet 

oder 

d) 	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher  
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet  
worden, die den Mangel ergibt. 

Die Vorschriften des § 215 Abs. 2 BauGB bleiben unberührt. 

Die genannten Vorschriften beziehen sich allesamt auf das BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.07.2002 (BGBl. I S. 2850), die hier noch anzuwenden ist. 

Wuppertal, den 23.02.2006 
Der Oberbürgermeister 

gez. 

Jung 



 

 

 

 

Bekanntmachung von Bauleitplänen 

Inkrafttreten von Bauleitplänen 
Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 20.02.2006 den nachstehend 
genannten Bauleitplan als Satzung gem. §10 BauGB beschlossen. 

Bebauungsplan 968 – Industriestraße – 
Geltungsbereich: Der Geltungsbereich erfasst den Bereich westlich des Sonnborner Kreu
zes, westlich sowie östlich der Industriestraße, einschließlich der Straße Deutscher Ring, 
südlich der Industriestraße sowie östlich der Straße Flieth bis zur Eisenbahnlinie S 8 - Hagen 
/ Mönchengladbach -, im Süden begrenzt durch die vorgenannte Eisenbahntrasse. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan in Kraft.
 
Der genannte Bauleitplan wird mit Begründung im Kundenzentrum Plankammer / 

Katasterauskunft, Zimmer 156, Rathauserweiterung, Wuppertal-Barmen, Große Flurstraße 10, 

während der Dienststunden, und zwar montags bis freitags von 8:00 bis 12:00 Uhr und 

donnerstags von 14:00 bis 16:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) zu jedermanns 

Einsichtnahme bereitgehalten. Über den Inhalt des Bauleitplanes und der Begründung wird auf 

Verlangen Auskunft gegeben. 


Hinweise 
1. 	 Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des Baugesetzbuchs 

(BauGB) über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche 
für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch die o. g. Bauleitpläne und über das 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

2. 	 Eine Verletzung der in § 214 (1) Nr. 1 und 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften sowie Mängel der Abwägung sind gemäß § 215 BauGB unbeachtlich, 
wenn sie nicht in Fällen des § 215 Abs. 1 Nr. 1 BauGB innerhalb eines Jahres, in 
Fällen des § 215 Abs. 1 Nr. 2 BauGB innerhalb von sieben Jahren seit der 
Bekanntmachung der o. g. Bauleitpläne schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal 
geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel 
begründen soll, ist darzulegen. 

3. 	 Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen der o.g. 
Bauleitpläne kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b) 	 der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) 	 der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluß vorher beanstandet 

oder 

d) 	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher  
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet  
worden, die den Mangel ergibt. 

Die Vorschriften des § 215 Abs. 2 BauGB bleiben unberührt. 

Die genannten Vorschriften beziehen sich allesamt auf das BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.07.2002 (BGBl. I S. 2850), die hier noch anzuwenden ist. 

Wuppertal, den 23.02.2006 
Der Oberbürgermeister 

gez. 

Jung 



 

Planfeststellung nach § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) für die Verlängerung der 
S 28 Kaarst – Mettmann (Regiobahn) von Mettmann Stadtwald nach Wuppertal-Vohwinkel 
(km 15,7+66 bis km 21,4+36 der Strecke 2423) 
Anhörungsverfahren 

Die Regiobahn GmbH hat für das oben angegebene Bauvorhaben die Durchführung des Planfest
stellungsverfahrens beantragt. 

Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt in der Zeit vom 20.03.2006 bis einschließlich 
24.04.2006 im 

Geodatenzentrum,
 
Rathaus Barmen (Zi. 156 Neubau),
 
Große Flurstraße 10, 

42275 Wuppertal, 


während der Dienststunden 

- montags, dienstags und mittwochs von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr, 

- donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie 

- freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 

1. Jeder kann bis spätestens vier Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, das ist bis zum 
22.05.2006, bei der Bezirksregierung Düsseldorf (Anhörungsbehörde) oder bei der Stadt Wup
pertal (Ressort 101.11, Große Flurstraße 10, 42269 Wuppertal) Einwendungen gegen den Plan 
schriftlich oder zur Niederschrift erheben. Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang 
und das Maß seiner Beeinträchtigung erkennen lassen. 

Nach Ablauf dieser Frist sind Einwendungen ausgeschlossen (§ 20 Abs. 2 AEG). 

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftenlisten unterzeichnet oder in 
Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist auf 
jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und Anschrift 
als Vertreter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. Anderenfalls können diese Einwendun
gen unberücksichtigt bleiben. 

2. Rechtzeitig erhobene Einwendungen werden in einem Termin erörtert, der noch ortsüblich be
kannt gegeben wird. 
Diejenigen, die fristgerecht Einwendungen erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen Einwendun
gen der Vertreter, werden von dem Termin gesondert benachrichtigt. Sind mehr als 50 Benach
richtigungen vorzunehmen, so können sie durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Die 
Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch eine schrift
liche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben ist. 

Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt wer
den. Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungstermins beendet. Der 
Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 

3. Bei Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen, Teilnahme am Erörte
rungstermin oder Vertreterbestellung entstehende Kosten werden nicht erstattet. 
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4. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde nach zu 
entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten Entschä
digungsverfahren behandelt. 

5. Über die Einwendungen wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die Planfeststel
lungsbehörde entschieden. Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die 
Einwender kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellun
gen vorzunehmen sind. 

6. Die Nummern 1, 2, 3 und 5 gelten für die Anhörung der Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkun
gen des Bauvorhabens nach § 9 Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
entsprechend. 

7. Vom Beginn der Auslegung des Planes tritt die Veränderungssperre nach § 19 Abs. 1 AEG in 
Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt dem Träger des Bauvorhabens ein Vorkaufs
recht an den vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 19 Abs. 3 AEG). 

Wuppertal, den 07.03.2006 

i.V. 

gez.
 
Bayer
 
(Beigeordneter)
 



 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
    

 

 

 

 
 
 
 
 
 

    
  

Öffentliche Bekanntmachung 


Aufforderung der Wehrpflichtigen des Geburtsjahrganges 1988 


Nach § 1 des Wehrpflichtgesetzes (WPflG) sind alle Männer, die Deutsche im Sinne des Grundge
setzes sind und ihren ständigen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben, vom vollen
deten 18. Lebensjahr an wehrpflichtig (Wehrpflichtvoraussetzungen). Die Erfassung kann bereits ein 
Jahr vor Vollendung des 18. Lebensjahres durchgeführt werden (§ 15 Abs. 6 WPflG). 

Alle Personen des Geburtsjahrganges 1988, die wehrpflichtig sind und denen bislang kein Schreiben 
der Erfassungsbehörde über die bevorstehende Erfassung zugegangen ist, werden nach § 15 Abs. 1 
WPflG aufgefordert, sich umgehend persönlich oder schriftlich bei der nachstehenden Erfassungsbe
hörde zur Erfassung zu melden: 

    Stadt Wuppertal 
    Der Oberbürgermeister 
    Einwohnermelde- und Standesamt 
    42269 Wuppertal 

    Verwaltungsgebäude Steinweg 20, 
    Wuppertal-Barmen, Erdgeschoß 

    Sprechzeiten:  

Mo. - Mi. 07.30 - 14.00 Uhr 
Do.  07.30 - 17.30 Uhr 
Fr.  07.30 - 12.00 Uhr 

Diese Aufforderung wendet sich insbesondere an Personen ohne festen Wohnsitz, die die Wehr
pflichtvoraussetzungen erfüllen. 

Bei der persönlichen Meldung ist der Personalausweis oder Reisepass mitzubringen. Es empfiehlt 
sich, auch sonstige der Feststellung der Wehrpflicht dienende Unterlagen mitzubringen. 

Arbeitnehmern, deren Arbeitgeber nicht nach § 14 Arbeitsplatzschutzgesetz zur Weiterzahlung des 
Arbeitsentgelts verpflichtet ist, wird der durch die Erfassung entstehende Verdienstausfall durch die 
Erfassungsbehörde auf Antrag erstattet. Dies gilt auch für entstehende Auslagen, insbesondere Fahr
kosten am Ort der Erfassung. 

Wuppertal, 07.03.2006 	 Stadt Wuppertal 
        Der  Oberbürgermeister
        Einwohnermelde- und Standesamt 





 

 

 
 

 
 
 

  

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

  

 
 

  

 

 

 

 
 

 
 
 

  

 

Bekanntmachung 

über die Offenlegung der Ergebnisse der Bodenschätzung 


(Nachschätzung gemäß § 12 des Bodenschätzungsgesetzes) 

Die Ergebnisse der Nachschätzung der Gemeinde Wuppertal, Gemarkung Schöller 

werden in der Zeit vom 20.03.2006 bis 20.04.2006 in den Diensträumen des 

Finanzamts Wuppertal Barmen, Zimmer 344 

während der Sprechstunden  montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 
 donnerstags von 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr 
offengelegt. 

Offengelegt werden die Schätzungskarten und die Feldschätzungsbücher, in denen die Ergebnisse der 
Nachschätzung niedergelegt sind. Die offengelegten Ergebnisse der Nachschätzung werden den 
Eigentümern und Nutzungsberechtigten der Grundstücke nicht besonders bekannt gegeben. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen die Ergebnisse der Nachschätzung können die Eigentümer der betreffenden Grundstücke (Flä
chen) Einspruch einlegen. 

Der Einspruch ist beim Finanzamt Wuppertal Elberfeld schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift 
in den oben bezeichneten Diensträumen zu erklären. 

Die Frist zur Einlegung des Einspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mit dem Ablauf des Tages, bis 
zu dem die Ergebnisse offengelegt sind. Der letzte Tag zur Einlegung des Einspruchs ist demnach der 

22.05.2006. 

Bei der Einlegung des Einspruchs soll die Entscheidung bezeichnet werden, gegen die sich der Ein
spruch richtet. Es soll angegeben werden, inwieweit die Entscheidung angefochten und ihre Aufhebung 
beantragt wird. Ferner sollen die Tatsachen, die zur Begründung dienen, und die Beweismittel angeführt 
werden. 

Mit dem Ablauf der Frist für die Einlegung des Einspruchs werden die offengelegten Schätzungsergeb
nisse unanfechtbar, soweit nicht Einspruch eingelegt ist. 

Ort, Datum 

Wuppertal, 09.03.2006 

Der Vorsteher des Finanzamts Wuppertal Elberfeld: 

Saalmann 

Bodenschätzung - Offenlegung 
Nr. - nicht aus VV NRW - (03.02) OFD 


